
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Der Abfalllieferant muss in angemessener Weise beurteilen, ob die Abfälle besonders 

besorgniserregende Stoffe enthalten. 

 Enthält ein Abfall besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC), muss der Lieferant Coolrec 

vorab über den Namen des/der SVHC-Stoffes/Stoffe und die Menge der vorhandenen SVHC 

in % m/m informieren.



 

 

 


